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Ku rsb uch sch I üsse I

1. Zum Aufsuchen eines Fahrplans benutze man die Übersichtskarte oder das Ortsverzeichnis.

2. Die Zahlen in der Übersichtskarte und rechts neben den Namen Im Ortsverzeichnis bezeichnen

die Nummern der Felder, In denen die Fahrpläne aufgeführt sind,

3. Die Zahlen rechts neben den Stationsnamen verweisen auf Anschluss- oder Gemeinschaflsstrecken.

4. Die Anschlüsse sind in kursiver Schrift gedruckt.

5. Die Wagenklassen sind am Kopfe der Zugspalten oder bei der Sireckenüberschrift in arabischen

Zahlen angegeben, z.B. «1.2.» oder «Alle Züge 1.2.Klasse». Die Klassenangaben gelten nicht für

die Anschlüsse.

6. Schnellzüge sind durch fettgedruckte Zahlen (1234) gekennzeichnet.

7. Die nicht täglich oder nur zeitweise verkehrenden Züge oder Kurse sind durch eine Wellenlinie

vor den Verkehrszeiten (^1234) kenntlich gemacht. Die Verkehrstage oder Verkehrsdauer solcher

Züge und Kurse sind entweder in der Spalte vorgemerkt, z.B. 1.VII.-10.IX., oder durch am Anfang

und am Ende der Wellenlinie stehende Zeichen oder Buchstaben angegeben. Für alle andern Hin

weise werden die Ziffern '), 2), 3).,, usw. verwendet.

8. Die in den Zugspalten angegebenen Wagenläufe zeigen an, über welche Strecken der Zug direkte

Wagen führt. In Klammern gesetzte Angaben, z.B.(Basel-Chur), deuten nur zeitweise verkehrende

Wagenläufe an. Die genaue Zusammensetzung dieser Züge ist aus dem nach Zugnummern geordneten

Verzeichnis der durchlaufenden Wagen auf Seiten 2-11 des Teiles II ersichtlich.

9. Für den Fahrplan der Schweizerischen Transportunternehmungen gelten als allgemeine Feiertage:
Neuiahr,2.Januar. Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag, Weihnacht und 26. Dezember

Alle andern Tage ausser den Sonntagen gelten als Werktage.

10. Unter den Höhenangaben (im Ortsverzeichnis) ist für Bahnstationen die Schlenenhöhe zu

verstehen.

11. Die Stationen und Haltestellen, die mit (H) [italienisch (F)] bezeichnet sind, haben entweder keine

oder nur beschränkte Abfertigungsbefugnisse.

12. Die mit «T» bezeichneten Züge befördern nur Reisende. Ausnahmsweise werden Gepäckstücke

von kleinem Umfang und höchstens 30 kg Gewicht zugelassen.

13. Kleinmotorräder und Motorräder von über 80 kg sind von der Beförderung als Reisegepäck aus
geschlossen.

14. Halt auf Verlangen (x). Reisende, die aussteigen wollen, müssen dies dem Zugpersonal spätestens
auf der vorgelegenen Haltestation mitteilen. Reisende, die einsteigen wollen, wenden sich an den

Stationsbeamten. Auf unbedienten Stationen sind sie gebeten, sich dem Führer des herannahenden

Zuges rechtzeitig bemerkbar zu machen oder den am Stationsgebäude angebrachten besondern

Schalter für das Lichtsignal nach der angeschlagenen Weisung zu betätigen.

15. Anschlüsse. Sofern im betreffenden Fahrplanfeld keine Ausnahme vorgesehen ist, besteht ein

Anschluss von einem Zug auf einen andern nur, wenn die Übergangszeit zwischen der Ankunft des
einen und der Abfahrt des andern Zuges nach Fahrplan mindestens 2 Minuten beträgt. Die Aus

nahmen sind wie folgt vorgemerkt:

a) Als allgemeiner Hinweis, z.B.:

Zeichen # im Feld 50 Bern-Olten-Zürich: «In Zürich HB besteht bei rechtzeitiger Ankunft ein

Anschluss nur bei einer Übergangszeit von mindestens 7 Minuten».
b) Als Fussnote für einzelne Züge, z.B.:

Ziffer t), 1),^... usw.: «Kein Anschluss in Ölten zwischen Zügen ... und ... nach Zürich».

Es warten keine Anschlüsse ab: Züge, die im Fahrplan mit 0 bezeichnet sind sowie eine Anzahl

weiterer Züge, die vorwiegend dem Berufsverkehr dienen oder denen der nächste Zug in

geringem Abstand folgt.

Die übrigen Züge warten auf verspätete Anschlusszüge in der Regel 3-5 Minuten.
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Introduction ä Tindicateur

1. Pour trouver l'horaire d'un traio, il y a lieu de consulter d'abord la carle synoptique ou la liste des

localitis

2. Les numiros figurant sur la carle ou k droite des noms dans la liste des locallt^s d^slgnent le tableau
dans lequel se trouvent les horalres.

3. Les numdros figurant i droite du nom des gares renvolent. aux lignes de correspondances ou
aux parcours communs.

4. Les correspondances sont imprlm4es en Italique.

5. Les classes de voilure sont indiqu4es en chlffres arabes, soit en tSte des colonnes des trains, soit
dans l'en-tete des tableaux. Exemples: «1.2.» ou «Tous les trains Ire et 2e classe». L'lndication
des classes ne s'appiique pas aux correspondances.

6. Les trains directs sont reconnaissables au fall que leurs heures de circulation sont imprimdes en
caract4res gras (1234).

7. L'horaire des trains et des courses qui ne circulent pas quotidiennement ou pendant toute la p4riode
d'horaire est pr4c4d4 d'une ligne ondul4e (^1234). Les jours ou p4riode$ de circulation de ces
trains ou courses sont indiqu4s dans la colonne mSme (p.ex. 1 VII-10 IX), ou dans dos observations
auxquelles renvoie une iettre ou un signe figurant aux deux extr4mlt4s de la ligne ondul4e. Pour
tous les autres renvois, il est fall usage des chlffres i), 2), q , etc.

6. Les itin4ralres figurant dans les colonnes des trains d4slgnent les parcours sur lesquels circulent
des volturesdirectes. Les indicatlonsentre parenthises, parexemple (Basei-Genive) se rapportent aux
voitures quI ne circulent que temporairement. La composltlon exacte de ces trains est au surplus
donn4e dans la table des voitures direcles (pages 2-11 de la partie II) Stabile selon l'ordre de
numörotage des trains. *

9. Pour l'horaire des entreprises sulsses de transport, les jours suivants sont consid4r4s comme jours
de fStes generales: le Nouvel an, le 2 janvier, le Vendredi saint, le lundi de P2ques, l'Ascenslon,
le lundi de Pentecöte, Noöl et le 26d4cembre. Tous les autres jours, dimanches exceptis, doivent
etre assimil4s aux jours ouvrables.

10. L'altitude des gares de chemins de fer (indlqu4e dans la liste des localitis) s'entend au niveau des rails.

11. Les gares et les haltes ne sont pas desservles ou n'assurent qu'un Service restreint. Elles sont toü.
tes d4slgn4es par (H) [en Italien (F)].

12. Les trains d4slgn4s par «T» ne transportent que des voyageurs. A titre exceptlonnel, Iis prennent
des bagages de petites dimenslons et d'un poids n'excedant pas 30 kg.

13. Les motocycles Ingers et les motocycleltes pesant plus de 80 kg sont excius du transport comme
bagages.

14. Arret facultatif (x). Les voyageurs quI veulent descendre doivent avertlr le personnel du train au
plus tard ä la dernidre gare d'arrSt pr4cedente. Les voyageurs qui veulent monter s'adressent k
l'agent de Service k ia gare. Dans les gares non desservles, Iis doivent attlrer k temps l'attention du
m4canicien ou actionner le Signal lumineux dont l'interrupteur est plac4 contre la fagade du bSti-
ment de la gare, conformiment aux Instructions qui s'y trouvent.

15. Correspondances. Sauf exccption prevue dans le cadre mSme de l'horaire, ii n'y a correspoiidance
entre deux trains que si le battement entre I'arriv4e d'un train et le d4parl d'un autre train est d'au
moins deux minutes d'aprös l'horaire. Les exceptions sont indiqu4es:
a) par une observation g4n4raie, teile que:

Signe # dans le cadre 50 Bern-Olten-Zürich: « A Zürich HB, ii n'y a correspondance en cas d'ar-
riv4e k i'heure que si le battement est d'au moins 7 minutes ».

b) par un renvoi pour certains trains, par exemple:
Chiffre '), 2), ̂  ... etc.: «Pas de correspondance k Ölten entre les.trains ... et... pour Zürich».

N'attendent aucune correspondance: Les trains qui sont d4sign4s dans l'horaire par ©, ainsl
qu'un nombre d'autres trains qui servent prlncipalement au trafic professionnel ou qui sont suivis
2 peu de distance par un autre convoi.
Les autres trains n'attendent g4n4ralement les correspondances en retard que pendant 3 25 minutes.
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Introduzione alTorario

1. Chi desidera cercare un dato orario, consulti dapprima la carta sinottica o l'elenco delle localitä.

2. I numeri Indicali nella caria sinottica e quelli a deslra dei nomi neirelenco delle localitä designano
1 quadri in cui (igurano le ore dl circolazione.

3. I numeri a desfra dei nomi di stazione rinviano a linee coincidenli o a percorsi comuni.

U. Le coincidenze sono sfampale in corsivo.

5. Le classi delle carrozze sono indicate in capo alle colonne, o nell'intestazione dei quadri-orario,
con cifre arabiche, per es. «1.2.» o «Tutti i «reni ia e 2a classe». L'indicazione delle classi non vale
per le coincidenze.

6. I Ireni direlfl sono contrassegnafi mediante indicazione in grassetto delle ore di circolazione (1234).

7. I freni e le corse ehe non circolano ogni giorno, oppure circolano solo temporaneamenfe, sono
contrassegnati con una linea ondulala davanti alle ore (^1234). I giorni o II periodo di circolazione di
lall freni o corse sono indicati nella rispetfiva colonna (p. es. 1 VII-10 IX), oppure con segni o leftere
in principio ed alla fine della linea ondulala. Per tutti gli alfri richlami sl fa uso delle cifre f). 3), ... ecc.

8. Gritinerari ehe figurano nelle colonne dei freni indicano i percorsi sui quali i freni conducono
carrozze direffe. Le indicazioni fra parenfesi, per es. (Basel-Chur), significano ehe le carrozze
circolano solo temporaneamenfe. L'esaffa composizione di questi freni risulfa dei resfo dalla disfinfa
delle carrozze direffe a pagine 2-11 dclla parfe II, allesfifa nell'ordine numerico dei freni.

9, Per l'orario delle imprese svizzere.di frasporfo, i giorni seguenfi sono considerafi giorni fesfivi
generali: Capodanno!2 gennaio, Venerdi Santo, Lunedl di Pasqua, Ascensione, Lunedl diPenfecoste,
Natale e.26 dicembre, Tutti gli altri, esciuse le domeniche, sono giorni feriali.

10. L'alfitudlne delle sfazioni (nell'elenco delle localiti) sl riferisce al livello dei blnari.

11. Le sfazioni e le fermate, designate con (F) [in tedesco e francese (H)], hanno solo competenze dl
spedizione iimifate, oppure non ne hanno affatto.

12. I freni designati con «T» frasporfano solo viaggiatori. Eccezionalmente si acceffano anche bagagli
di piccole dimensioni e d'un peso massimo di 30 kg.

13. Le mofoleggere e le mofociclefte di olfre 80 kg di peso sono esciuse dal frasporfo come bagagll.

14. Fermafa (acolfativa (x). I viaggiatori ehe vogliono scendere devono informare II personale dei freno,
al piü fardi nella precedente sfazione di fermafa. 1 viaggiatori ehe vogliono salire si rivolgano al fun-
zionario della sfazione. Nelle sfazioni non presenziafe, i viaggiatori dovranno farsi scorgere a
fempo dai macchinlsfa, oppure azionare, secondo le isfruzioni, l'apposito commufafore dei segnale
luminoso, applicafo al fabbricato di sfazione.

15. Coincidenze. Se nel rispeffivo quadro d'orario non i prevlsfa nessuna eccezione, esiste coincl-
denza fra due freni, solo quando II fempo ehe Infercorre dall'arrivo di uno di essi finö alla parfenza
dell'alfro 6,'secondo l'orario, almeno di 2 minufi. Le eccezioni sono indicate come segue:

a) con uii'osservazione generale, ad es.:
Rinvio • nei quadro 50 Bern-Olten-Zürich: «A Zürich HB. quando il treno arriva in orario,
la colncidenza 4 assicurata solo se il fempo di trasbordo 6 di almeno 7 minufi.»

b) con una nofa in caice, per deferminafi freni, ad es.:
Clfra I), 3), ̂  ... ecc.: «Senza coincidenza, a Olfen, fra i freni .,, e ... per Zürich.»

Non affendono coincidenze: 1 freni contrassegnafi neil'orarlo con © e aicuni freni ehe servono
sopraffuffo al fraffico d'abbonafi o ehe sono seguifi, a breve disfanza, da un alfro freno.

Gll alfri freni affendono di regola 3-5 minufi I freni coincidenli in rlfardo.



How to use the Timetable

1. To find the Service required, refer either to the synoptic map or the Index to Localitles.

2. The numbers shown on the map and afterthe names of localllies in the Index refer to the tables which

should be consulted.

3. An/ numbers appearing in the tables after the names of stations indicate in which tablc the conhecting

Services or the further lines serving these stations are to be found.

4. The times given for connecting Services are printed in italics.

5. The classes of accommodation are shown in Arabic figures either at the top of each train column or

in the heading of the table concerned. e.g. „1.2." or „All trains Ist and 2nd class". These indications

ma/ not appl/ to trains operating on connecting llnes.

6. Fast trains are denoted b/ figures in bold type (1234).

7. Services not operated daily or during the whole timetable period are marked by a wavy line in

front of the departure apd arrival times (^1234). The days or periods of Operation of such Services
are indicated either in the column itself. e.g. 1.VII.-10.IX.,or. by means of reference marks or letters,

atthe beginning and end ofthe wavy line. The figures ... etc. are used forall other references.

8. The through coachesavailable incertain trains are mentioned in the columns concerned. If the indica-

tion, e.g. „Basel-Chur", is put in brackets, the through coaches run periodically only. For the exact

formation of a train consult the List of Through Carriages on pages 2 tO 11 of Part II (white paper),

which is arranged in numerical order of the trains concerned.

9. The days considered as public holidays with regard to theSwiss limetables are: New Year.January

2nd, Good Friday, Easter Monday, Ascension Day. Whit Monday, Christmas, Oecember26th. All other

days, except Sundays, are considered as weekdays.

10. The altitude a.s. I. of railvray stations, as mentioned in the Index, refers to the rail level.

11. The letter „H" („F" in Italian), put in brackets after the names of stalions, denotes halts with

limited or no booking facilitles.

12. Trains marked „T* carry passengers only. By way of exception, however, small pieces of luggage of
not more than 30 kg (68 Ibs.) are accepted.

13. Motorcycles weighing over 80 kg (176 Ibs.) are exciuded from conveyance as luggage.

14. Optional stop (x). Passengers wishing to alight haveto inform the ticket inspector before arriving at

the previous stopping Station. Passengers wishing to board the train must apply to the Station Master.

In ease ofthe Station being unattended, they must signal to the driver ofthe approaching train byhand.

If, however, a Special colour-llglit signal has been provided, this must be actuated by pressIng the
button or turning the switch, as the case may be, affixed to the Station building. DirectIons will be

found on the spot.

15. Connections. Without any indication tolhe contrary in the table concerned. a connection between one
train and another may be said to exist if the scheduied interval between the arrival of the one train and
the departure of the other comes to at least 2 minutes. Exceptions are indicated by:

a) a general reference. such as the symbol *,0. g. in Table 50. Bern-Olten-Zürich. where a note
specifies that at Zürich HB a connection exists only if the scheduied interval between two trains

comes to at least 7 minutes;

b) footnotes numbered t), t), >). ... etc. referring to specific trains and stating. e.g., that no con
nection exists at Ölten between trains ... and trains ... to ...

Trains marked 0, ceiiain local trains and train.« which are soon followed by another, do not await
connections.

The remaining trains wait for belated connecting trains frorh 3 to 5 minutes.
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Bildsymbole in den Bahnhöfen — Symboles dans les gares
Simboli nelle stazioni

Auskunftsbüro
Burtau de renseignements

Ufficio informazioni

GepSckabfertigung
Enregistr. des bagaget
Spcdizlone bagagli

Billelschaller

Guichet des billels
Ufficio biglletti

Platzrtservation

Reservation de places
Prcnotazione posti

Geldwechsel

Cambio

Handgepäck
Bagages ä main
Bagagli a

RtistseDick'Aussabe Schiiessficher

Casier pour bagages i mam
Cäselle per bagaglioa mano

Douane

Dogana

Fundbüro

Objets frouvds
Oggelli irovati

Handgepack'Karren
Chariot porfe-bagages

Carrellt per
bagaglio a mano

Telegramm-Annahme
Consignation de fäiegrammts

Accettazione telegrammi

Ausgang
Sortie

Uscita

Gepäckträger
Porteurs

Fattorini

Bahnhofbuffet

mit warmen Speisen
Bu^et servant

des mets chauds
Rislorante con eibi caldi

Wartsaal

Salle d attente

Sala d aspetto

Bahnhofbuffet
mit kalten Speisen

Büffet servant
des mets froids

Ristorante con cibi freddl

Unterführung
Passage sousterrai

Sottopassaggio

Gesperrter Durchgang
Passage interdit

Passaggio prolblto
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Zeitvergleichung — Comparaison des heures
Tavola comparativa delle ore

Zeit — Heures — Ore
Für die Länder — Pour les pays

Per i paesi

Milteleuropäische Zeit

Ä I (MEZ)
1  \ Heure de l'Europe cenlrale

K  • (HEC)
V  y Ora dell'Europa cenlrale
M y (OEC)

Schweiz — Suisse Svizzera

Belgique, Dänemark. Deutschland. England.
Espagne. France. Jugoslawien. Luxembourg.
Niederlande. Norwegen. Österreich. Polen.
Portugal. Schweden. Tschechoslowakei. Ungarn

Westeuropäische Zeil

AIOv
f_ w \ Heure de l'Europe occi-
K ' ̂ dentale (HEOcc.)
X _ T Ora deir Europa occi-

dentale (OEOcc.)

Osteuropäische Zeit (OEZ)

f  Ir _1 Heure de l'Europe orien-
K  ̂ ^ tale(HEOr.)

^  y Ora deir Europa Orientale
a y/ (OEOr.)

Bulgarie. Finnland. Grice. Italia, Roumanie.
Turquie

iW 1 Moskauer Zeit (MZ)
M  ■■ Heure de Moscou (HM)

V# y Ora di Mosca (OM)

UdSSR

Gebr.ANGEHRN AG.,9113 DEGERSHEIM
Eisenwarenfabrik und Hammerwerk

Telephon (071)SAU33

GESENKSCHMIEDESTÜCKE
PRESS- UND STANZTEILE

ALBA-WERKZEUGE FÜR BAU. WALD. FELD
UND INDUSTRIE
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Kalender - Calendrier - Calendarlo

Sommer - Et£ - Estate 1972

1972

Sa So
Sa DI
Sa Do

Mai
Mai

AAasgio

September
Septembre
Setlembre

1 2

tf 5 6 7 8 9

11 12 13 lAf 15 16

18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30

Mol DI
Lu Ma
Lu Ma

MI Do

Me Je
Me 610

Juni
Juin

Giugno

DI MI

Ma Me
Ma Me

Sa So
Sa DI
Sa Do

Juli
Juillef
Luglio

August
. Aoüt
Agosto

Die fettgedruckten Zahlen sind in bezus auf den Fahrplan Sonn- und
allgemeine Feiertage; alle andern Tage gelten als VVerktage.

Les chiffres en caractires gras designent par rapport i^rhoraire.
les dimanches et iours de fetes gdnerales; tous les autres tours sont
considdr^s comme iours ouvrables.

I numeri in grassetto indicano domeniche e giorni festivi generali
per l'orario; tutti gli altri giorni sono considerati feriali.

Geldwechsel — Change — Cambio

Die Schweizerischen Eisenbahnen betreiben in vielen Bahnhöfen eigene Wechselstellen. Diese stehen
dem Publikum für folgende Dienstleistungen zur Verfügung:

- An- und Verkauf von fremden Banknoten zu besten Tageskursen

- Einlösung von Reisechecks (Traveler Cheques), Swiss Cheques und Eurocheques

- Auskunfterteilung Uber die Vorschriften der verschiedenen Länder in bezug auf die Mitnahme von
Banknoten

Die Wechselstellen in den Bahnhöfen sind in der Regel an Werktagen und Sonntagen durchgehend ge
öffnet von 0600-2300 Uhr.

Dans de nombreuses gares, les Chemins defer suisses exploitent des Offices de change. Ceux-ci sont ä
disposition des voyageurs pour les Services ci-apris:

- achat et vente de billets de banque {trangers aux meilleurs cours du iour

- encaissement de chöques de voyages (Traveler Cheques), Swiss Cheques et Eurocheques

- informations relatives aux prescriplions d'imporlation de billets de banque pour l'dtranger.

En regle g6nerale, ces offices sont ouverts, semaine et dimanche, sans Interruption de 06,00 ä 2300
heures.

Le Ferrovie svizzere gestiscono in moite stazioni degli uffici-cambio. Gli stessi sono a disposizione dei
viaggiatori per iseguenti servizi:

- compera e vendita di banconote estere ai migiiori corsi del giorno

- incasso di assegni di viaggio (Traveler Cheques), Swiss Cheques ed Eurocheques

- informazioni concernenti le prescrizioni d'importazione di banconote in paesi esteri.

In generale questi uffici sono aperti, nei giorni feriali e la domenica, senza interruzione dalle ore 0600
alle 2300.
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Pass- und Zollkontrolle

Contröle des passeports et formalit6s douanieres
Controllo dei passaporti e visita doganale

Die Pass* und Zollkonirolle der Reisenden und des von ihnen mitgenommenen Handgepäcks findel, so
fern sie sich in durchlaufenden Wagen befinden, im Zug während des Aufenthalts im Grenzbahnhof oder
während der Fahrt statt, tn den Schlaf- und Liegewagen, die die Schweizer Grenze nachts überschreiten,
werden die Grenzformalitäten in der Regel durch Vermittlung der Begleiter dieser Wagen besorgt. Die
Reisenden haben eine Zollerkiärung auszufüllen und diese zusammen mit ihrem Reisepass oder ihrer
Identitätskarte dem Begleiter der Wagen zu Ubergeben.
Die Zollkonirolle für eingeschriebenes Reisegepäck ist grundsätzlich in Gegenwart des Reisenden im
Zollamt des Grenzbahnhofs vorzunehmen. Die Anwesenheit des Reisenden an der Grenze ist in der
Regel nicht erforderlich,

- wenn der Reisende die im Verkehr mit gewissen Ländern zugelassene «Zollerklärung für Reisegepäck»
ausfüllt und unterschriftlich bestätigt, dass der Inhalt seines Reisegepäcks mit dieser Erklärung über
einstimmt, oder

- wenn das Reisegepäck sowohl auf dem Abgangs- wie auf dem Bestimmungsbahnhof von einem In
landzollamt zollamtlich behandelt werden kann.

Weitere Auskünfte erteilen die Bahnhöfe.

Dans les voitures directes, le contröle des passeports et la visite douaniöre des voyageurs et de leurs baga-
ges ä main ont lieu soit ä la gare frontiöre, ä l'arref du train, soit en cours de route. Dans les wagons-lits
et les vcitures-couchettes qui franchissent la frontiöre suisse durant la nuit, les formalitäs douaniires sont
remplies en regle gön^rale par l'accompagnateur du vehicule. Les voyageurs itablissent une döclaration
qu'ils remettent ä l'accompagnateur avec leur passeport ou leur carte d'identitd.
La visite des bagages enregistr^s se fait en principe au bureau de douane de la gare frpntiäre, en pre-
sence du voyageur. En g^neral, celui-ci n'est pas tenu d'y assister
- lorsqu'il a rempli la «diclaration en douane pour bagages» qui est admise dans le trafic entre certains

pays et qu'il a attestö, par sa signature, que le contenu de ses bagages est conforme ä la däciaration ou
— lorsque les bagages enregistris peuvent ötre examinis par un bureau de douane intörieur, tant ä la

gare de däpart qu'ä la gare de destination.

Les gares donnent tout renseignement utile.

Se i passeggeri viaggiano con i loro bagagli in una carrozza diretta, il controllo del passaporti e le ope-
razioni doganali hanno luogo nel treno durante la sosta nella stazione di frontiera o nel corso del viaggio.
I^elle carrozze letti e nelle carrozze cuccette ehe passano il confine svizzero durante la notte, le formaliU
dl frontiera sono sbrigate, di regola, tramite l'accompagnatore. I viaggiatori devono compilare una «Di-
chiarazione doganale» e consegnarla a quest'ultimo, unitamente al passaporto o alla carta d'identitä.
La visita doganale dei bagagli registrati dev'esser fatta, per principio, nell'ufflcio doganale della stazione
confinaria, davanti al viaggiatore. La presenza di quest'ultimo non e tuttavia indispensabile,

- qualora egli avesse compilato la «Dichiarazione doganale per bagagli registrati» ammessa nel trafRco
con determinati paesi e confermato, con la sua firma, la concordanza fra il contenuto dei suoi bagagli
registrati e la citata dichiarazione,

— oppure qualora i bagagli registrati potessero venir trattali da un ufficio doganale interno, sia nella
stazione di partenza, sia in quella destinataria.

Maggiori schiarimenti al riguardo sono forniti dalle stazioni.
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Schweizerische Auskunfts- und Verkehrsbüros

Bureaux de renseignements et Offices.suisses de tourisme

Uffici d'informazioni e uffici svizzeri del turismo

SBB-Auskunftsbüros in der Schweiz

Bureaux de renseignements CFF en Suisse - Uffici d'informazioni FFS in Svizzera

Aaräu Genive, Galeries des Rues Basses Olfen
Basel SBB (Bahnhof) Genive-A^roport Romanshorn
Basel,'Schifflände ') Interlaken West Rorschach Hafen
Bern Lausanne (gare) St.Gallen (Bahnhof)
Biel/Bienne Lausanne, Place Sl-Frantois ') St.Gallen, Helvetiaplatz
Burgdorf Locarno Schaffhausen
La Chaux-de-Fonds Lugano, Piazza Rezzonico Solothurn
Chiasso Luzern (Bahnhof) ' Thun
Chur Luzern, Schweizerhofquai Vevey
Oelämont Montreux Winterthur
Fribourg Neuchätel (gare) Zürich Hauptbahnhof
Genive (gare) Neuchätel, Place Numa-Droz Zürich, Paradeplatz

') BLS-AuskunftsbOro - Bureau de renseignements BLS - Ufticio d'informazioni BLS
t) Offizleiles Auskunftsbüro der Nordostschweizerischen Transportanstalten

Zürich Flughafen

Schweizer VerkehrsbUros im Ausland

OfTices suisses de tourisme k l'^tranger - Uffici svizzeri del turismo all'estero

■ Amsterdam: Nationaal Zwitsers Verkeersbureau, Koningsplein 11, Amsterdam-C
■ Bruxelles: Office National Suisse du Tourisme, 75, Rue Royale, B 1000 Bruxelles
Buenos Aires: Oflcina Nacional Sulza del Turlsmo"(Swissair), Avenida Santa Fä 865, Buenos Aires
Cairo: Swiss National Tourist Office, 22 Kasr ej Nil Sireet, Cairo

■ Frankfurt/M.: Schweizer Verkehrsbüro, Kaiserstrasse 23, D-6 Frankfurt/M.
Aussenstelle Düsseldorf: Graf-Adolf-Strasse 88. D-4 Düsseldorf
Kobenhavn: Schweizisk Turistbureau, Vesterbrogade 6D, DK-1620 Kebenhavn V

■ London: Swiss National Tourist Office, Swiss Centre, 1 New Coventry Street, London W1V 3HG
Madrid: Oficina Nacional Sulza del Turismo, Edificio Espana, Avenida Jose Antonio 8A, Madrid 13

■ Milano: Ufficio Nazionale Svizzero del Turismo, Centro Svizzero, Piazza Cavour k, 1-20121 Milano
■ New York: Swiss National Tourist Office, The Swiss Center, 608 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10020
Branch-cffice Chicago: 104 South Michigan Avenue, Chicago, III. 60603

■ Paris: Office National Suisse du Tourisme, 11 bis, Rue Scribe, F-75 Paris 9e
Sous-agence Nice: 11, Avenue Jean M^decin, F-06 Nice

■ Roma: Ufficio Nazionale Svizzero del Turismo, Via Vittorio Veneto 36,1-00187 Roma
San Francisco: Swiss National Tourist Office, 661 Market Street, San Francisco, Cal. 94105

■ Stockholm: Schweiziska Turistbyrän, Kungsgatan 36, S-111 35 Stockholm 3
■ Wien: Schweizer Verkehrsbüro, Kärntnerstrasse 20, A-1010 Wien

Vertretungen ausländischer Bahnen in der Schweiz
Reprisentations des chemins de fer etrangers en Suisse

Rappresentanze delle ferrovie estere in Svizzera

Belgische Bahnen: Kommerzielle Vertretung, Aeschenvorsladt 48-50, 4051 Basel
SNCB. Societe Nationale des Chemins de fer Beiges

Britische Bahnen: Generalvertretung für die Schweiz, Centralbahnplatz 9, 4002 Basel
BR, British Railways, General Agency for Switzerland

Deutsche Bundesbahn: DB, Generalvertretung für die Schweiz, Schwarzwaldallee 200,4000 Basel
Französische Bahnen: Vertretung für die Schweiz, Effingerstrasse 31,3000 Bern
SNCF, Societe Nationale des Chemins de fer Frangais, Repräsentation en Suisse
Italienische Bahnen: Kommerzielle Vertretung, Bahnhofplatz 10, 3011 Bern
FS. Ferrovie Italiane dello Stato, Rappresentanza commerciale

Niederländische Bahnen: Vertretung für die Schweiz, Centralbahnplatz 13,4051 Basel
NS, Nederlandsche Spoorwegen, Handelsagentschap

■ Amtliche Agentur der Schweizerischen Bundesbahnen mit Fahrkartenverkauf - Agence ofttclelle des Chemins de fer fdddraux
suisses avec vente de blllets - Agenzia ufficlale delle ferrovie federall svizzera, con vendita dl biglletti.



— 15

Tarifangaben für den Personen-und Gepäckverkehr

Allgemeines

Preisberechnung. Mit den in diesem Fahrplan enthaltenen Angaben lassen sich die Beförde
rungspreise für Personen (gewöhnliche Billette für einfache Fahrt und für Hin- und Rückfahrt) und
Reisegepäck fast aller öffentlichen schweizerischen Transportunternehmungen ermitteln.
Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) und eine grössere Zahl konzessionierter Transportunter-
nehmungen wenden je für den Personen- und Gepäckverkehr einheitliche Preislabellen (Seiten
41-42) an. In den Fahrplanfeldern sind für die Strecken, auf denen die Preistabellen anwendbar sind,
die Tarifentfernungen (km) angegeben.

Für Verbindungen, die Strecken mehrerer Linien einschliessen, lässt sich die Gesamtentfernung
für den kürzesten Weg oder die gebräuchlichsten Wege (tarifgemässe Wege) durch Zusammenzäh
len der Teilentfernungen ermitteln. Von und nach Zwischenstationen können die genauen Entfer
nungen, soweit es sich um SBB-Strecken handelt, durch Differenzbildung berechnet werden. Im
Verkehr mit konzessionierten Transportunternehmungen ergeben sich gegenüber den genauen
Tarifentfernungen Unterschiede.

Für konzessionierte Transportunternehmungen, welche die Preistabelle auf Seite 42 nicht anwen
den, sind die Fahrpreise in den Fahrplanfeldern selbst oder auf den Seiten 43—50 enthalten. Soweit
für Reisegepäck Frachtsätze angegeben sind, müssen diese mit dem Gewicht multipliziert und das
Ergebnis auf 20 Rp aufgerundet werden.

Nach und ab einigen Stationen konzessionierter Transportunternehmungen ist die Ausgabe direkter
Billette oder die direkte Abfertigung von Reisegepäck nicht möglich. Nähere Auskunft erteilen die
Stationen.

PreisgleichheitfürmehrereStationen des gleichenOrtes. Nach und ab den Zürcher Bahnhöfen
Altstetten, Enge,Hauptbahnhaf,Letten,Oerlikon,Wiedikon undWipkingen werden die Fahr
preise. wenn die Entfernung zwischen Zürich HB und der Abgangs- oder Bestimmungsstation minde
stens 49 km beträgt, immer für Zürich HB berechnet. Die Fahrausweise lauten dagegen nach und ab
«Zürich». Sie berechtigen zur Fahrt nach Zürich HB und weiter nach einem der übrigen 6 genannten
Bahnhöfe oder zur Fahrt ab diesen Bahnhöfen über den Hauptbahnhof nach dem Reiseziel. Nach und ab
Zürich lautende Fahrausweise berechtigen jedoch bei Fahrt über Otelfingen nur nach und ab
Zürich Oerlikon und bei Fahrt über Affoltern am Albls nur nach und ab Zürich Altstetten.

Für die nachstehenden Stationen gelten die gleichen Fahrpreise wie für die angegebene Hauptstation.
Die Fahrausweise lauten nur auf die Hauptstation.

Hauptstation Gültig auch nach und ab

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds-Ouest

Lenzburg Lenzburg Stadt

Rorschach Rorschach Hafen

3. Fahrpreisermässigung für Kinder. Begleitete Kinder unter 6 Jahren, für die kein eigener Sitz
platz beansprucht wird, werden ohne Fahrausweis unentgeltlich befördert. Kinder von 6 bis 16 Jah
ren sowie jüngere Kinder, für die ein eigener Sitzplatz beansprucht wird, zahlen die Hälfte des
Fahrpreises für Erwachsene.

4. Fahrtunterbrechungen sind auf allen Bahn-, Postauto- und Schiffsstationen gestattet. Auf Alpen
poststrecken ist die Fahrtunterbrechung und die Zeit der Weiterfahrt auf der Abgangs- oder Aus
steigestation zu melden.

5. Verlängerung der Geltungsdauer der Billette. Die Geltungsdauer der 10 Tage gültigen ge
wöhnlichen Hin- und Rückfahrtbillette, Rundfahrtbillette und Spezialkontrollmarken zu Kollektiv
billetten mit Berechtigung zur Einzelrückreise kann um 7 Tage bzw. zweimal um 7 Tage verlängert
werden. Der Zuschlag für eine Verlängerung um 7 Tage beträgt:

Billetpreis Zuschlag

bis Fr 5.— Fr -.50 (Mindestzuschlag)
von Fr 5.10 bis Fr 10.— Frl.—

von Fr 10.10 bis Fr 20.— Fr2.—

usw. usw.

Für eine Verlängerung um 8 bis 14 Tage ist der Zuschlag zu verdoppeln.

6. Gültigkeit Uber mehrere Wege. Auf bestimmten Strecken sind die Fahrausweise (ausgenommen
Netzabonnemente gemäss Ziffer 32), ohne dass dies darauf angegeben wird, wahlweise über meh.
rere Wege gültig.
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Beispiele;

zwischen gelten die Fahrausweise über

Lausanne und Ölten
Aarau und Lenzburg
Brugg (AG) und Suhr
Zürich HB und Ziegelbrücke
Winterthur und Rorschach

Bern oder Biel

Rupperswil oder Suhr oder Wildegg
Lenzburg oder Aarau
Thalwil oder Meilen

St.Gallen oder Romanshorn

Die gewöhnlichen Billette, die auf die Strecke Bern-Thalwil über Olten-Zürich lauten, berechti
gen auch zur Fahrt über Langnau-Luzern.

Auf dem Genfer-, Neuenburger-, Thuner-, Brienzer-, Vierwaldstitter- und Zürichsee sowie auf
dem Untersee und Rhein berechtigen die gewöhnlichen Bahnbillette, soweit darauf keine Ein
schränkungen vorgesehen sind, in den entsprechenden Verbindungen auch zur Fahrt mit dem
Schiff. In gewissen Fällen wird der Unterschied zwischen den Bahn- und Schiffsfahrpreisen nach
erhoben.

7. Gültigkeit Uber Hauptstationen. Muss bei einer Reise auf einer Abzweigestation umgestiegen
werden, auf welcher nicht alle Züge anhalten, so kann die Reise in bestimmten Fallen ohne Nach
zahlung über die nächste Hauptstation ausgeführt werden, auch wenn dies auf dem Fahrausweis .
nicht erwähnt ist (gilt nicht für Netzabonnemente gemäss Ziffer 32).

Beispiele:

Fahrausweise berechtigen zur Fahrt

von

oder u

nach

mgekehrt
von der

Abzweigestation
über die

Hauptstation

Gampel-Steg

Le Day
Moutier

Schöpfen

Murgenthal
Lausen

Wädenswil

Rivera-Bironico

^Stalden-Saas
\Saas Grund
Yverdon

Solothurn
via Grenchen Nord
Hindelbank

Zofingen
Rheinfelden

Zug
S.Anlonino

Visp

Cossonay
Lengnau

Zollikofen

Aarburg-Oftringen
Pratteln

Thalwil

Giubiasco

Brig

Lausanne
Biel/Bienne

Bern

Ölten

Basel SBB
Zürich HB

Bellinzona

8. Streckenwechsel. Fahrausweise, mit Ausnahme der Abonnemente, können über einen andern als
den auf dem Billet angegebenen Reiseweg und in gewissen Fällen auch nach oder ab einer andern
als der auf dem Billet angegebenen Station gültiggeschrieben werden. Man wende sich in allen Fäl
len vor Antritt der Reise an die Station.

9. Klassenwechsel. Der Reisende kann mit einem Fahrausweis 2,Klasse gegen Bezahlung des Preis
unterschiedes ab einer beliebigen Station die I.Klasse benützen. Wünscht der Reisende während
der Fahrt oder ab der Einsteigestation in die I.Klasse zu wechseln, so meldet er dies dem
Kondukteur, der ihm dann das Klassenwechselbillet abgibt.

10. Rückerstattungen. Der bezahlte Preis für nicht oder nur teilweise benützte Fahrausweise kann,
abzüglich der Gebühren, ganz oder teilweise erstattet werden, sofern die Nichtbenützung einwand
frei festgestellt werden kann. Der Reisende hat die Nichtbenützung unverzüglich durch die Station
bescheinigen zu lassen, wo die Reise unterbrochen wird. Die fehlende Lochung gilt nicht als ge
nügender Beweis für die Nichtbenützung.

Die Rückerstattung für gewöhnliche, in der Schweiz ausgegebene Billelte für schweizerische Sfrek-
ken kann bei jeder schweizerischen Station verlangt werden. Für die andern Fahrausweise ist das
Rückerstattungsgesuch an eine der folgenden Dienststellen zu richten:

- Lausanne, Luzern oder Zürich: Verkaufssektion Personenverkehr SBB
- Basel: Kommerzielle Vertretung Personenverkehr SBB
- St.Gallen: Tarifbüro SBB

Für die im Ausland ausgegebenen Fahrausweise ist das Rückerstattungsgesuch an die Ausgabestelle
zu richten.

11. Platzreservierung. In allen von der Schweiz nach dem Ausland verkehrenden direkten Perso
nenwagen können Sitzplätze 2. und I.Klasse, soweit verfügbar, reserviert werden, Platzreservie
rungen sind auch ab bestimmten Bahnhöfen im Ausland möglich. Die Reservierungsgebühr beträgt
Fr 2.- ab schweizerischen und Fr 2.50 ab ausländischen Bahnhöfen. Bestellungen von Platzkarten
werden von allen Bahnstationen und Reisebüros entgegengenommen.
Für Gruppenreisen nach dem Ausland wird, getrennt für die Hinfahrt und für die Rückfahrt, für
jeden Teilnehmer eine feste Gebühr von Fr 1.- erhoben.
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Für Platzreservierungen In «Trans-Europ-Express»-Zügen (TEE) siehe Seite 2 des Teils I (rosa
Papier).

In Schlaf- und Liegewagen für Verbindungen mit Abfahrt oder Ankunft mitten in der Nacht wer
den keine Schlafplätze reserviert.

12. Liegeplätze (Couchettes). Für die Benützung von Liegeplätzen werden folgende Zuschläge, ein-
schliesslich Reservierungsgebühr, erhoben: Pr

2.KI 13.50
1.KI. (in bestimmten Zügen im Verkehr mit Frankreich) 19.—
Abteile 1.KI. enthalten 4 und Abteile 2.Kl. 6 Liegeplätze.
Liegeplätze können in gleicher Weise bestellt werden wie gewöhnliche Silzplätze (siehe Ziffer 11).
Die Liegewagenkurse sind auf den Seiten 12-14 des Teiles II (weisses Papier) aufgeführt.

13. Schlafplätze. Die Preise der Bettkarten für die Benützung von Schlafwagen zwischen den wichtig
sten schweizerischen und ausländischen Städten sind auf Seite 51 angegeben. Zu Einbettabteilen
(Single und Special)sind Billette t.Klasse.zu Zweibettabteilen (Double) in der Regel Billette I.Klasse
und zu Dreibettabteilen (Touriste) Billette 2.Klasse erforderlich.

14. Speisewagen. Der Zutritt zu den Speisewagen ist zur Einnahme von Speisen und Getränken allen
Reisenden gestattet, die einen für den benützten Zug gültigen Fahrausweis besitzen. Reisende, die
den Speisewagen aufsuchen, müssen die Fahrausweise bei sich haben.
Reservierung von Plätzen in den Speisewagen: Schweizerische Speisewagen-Gesellschaft, Neuhard-
strasse 31, 4600 Ölten, Telephon (062) 21 10 61.

15. Mitnahme von Handgepäck in die Personenwagen. Jeder Reisende kann in die Personenwa
gen leicht tragbare Gegenstände frachtfrei mitnehmen, sofern sie ohne Belästigung der Mitrei
senden über und unter seinem Sitzplatz untergebracht werden können. In den Postautos ist die
frachtfreie Mitnahme von 10 kg Handgepäck, das in der Regel im Gepäckraum unterzubringen ist,
gestattet.

16. Mitnahme von Hunden in die Personenwagen. Gutartige Hunde, die den Reisenden nicht
lästig fallen, dürfen in die Personenwagen mitgenommen werden. Sie werden in beiden Wagen
klassen mit Billetten 2.Klasse zum halben Preis befördert. Neben gewöhnlichen Billetten für einta-
ehe Fahrt und für Hin- und Rückfahrt gelten auch.alle übrigen Fahrausweise zum halben Preis, die
von Kindern im Alter von 6-16 Jahren benützt werden können. Die Hunde dürfen in keinem Fall
auf den Sitzplätzen plaziert werden. Erheben Mitreisende Einspruch, so entscheidet das Zugperso
nal über das Verbringen der Tiere in den Gepäckwagen.

17. Aufbewahrung von Handgepäck. Bei den Stationen werden Gegenstände, die zur Mitnahme in
die Personenwagen zugelassen sind, zur Aufbewahrung übernommen. Die Aufbewahrungsgebühr
beträgt für den Tag der Einstellung und den folgenden Tag je Stück 60 Rp und für jeden weiteren
ganzen oder angefangenen Tag ebenfalls 60 Rp.
Den Stationen, die über genügend Platz verfügen, können auch andere Gegenstände als Handge
päck, wie Fahrräder, Faltboote, Motorräder, Handkarren, Kinderwagen, grössere Koffer, Skis usw.
zur Aufbewahrung oder zum Einstellen übergeben werden, wobei für regelmässiges Einstellen
besondere'Monatsabonnemente bestehen. Über die Gebühren geben die Stationen Auskunft.

18. Gepäckträger. Für den Transport von Hand- und Reisegepäck im Bahnhofbereich sowie zwischen
den Bahnhöfen und den unmittelbar dort anhaltenden Verkehrsmitteln werden folgende Preise er
hoben:

a) Einzelaufträge Preis je Stück
- bis 15 Minuten Zeitaufwand ff 1 •—
- für jede weitere ange^gene Viertelstunde: Zuschlag je Auftrag 80 Rp, höctsstens
Fr2.—

b) Aufträge von Gruppen (für 20 und mehr Stück Gepäck)
- bis 60 Minuten Zeitaufwand '. Fr-.80

Einzelne kleine Pakete, leichte Schachteln, Schirme, Stöcke - ausgenommen Golfgeräte und Skis -
gelten zusammen als ein Stück, wenn noch anderes Gepäck übergeben wird.

Bahnhöfe mit Gepäckträgern: Aiglel, Basel SBBO, Bellinzonai), Bern, Biel/Bienne'l, Brig'), Brunneni).
Chaux-de-Fondsi), Chur, Genäve, Interlaken Ost, Landquart, Lausanne, Locarno'), Lugano, Luzern.
Montreux, Neuchäteli), St.Gallen, Spiez, Veveyl), Vispl, Zugl) und Zürich HB.
1) Beschränkte Bedienung.

19. Handgepäck-Karren. Handgepäck-Karren werden in folgenden Bahnhöfen unentgeltlich zur Ver
fügung gestellt: Basel SBB, Bern. Luzern, Romanshorn, St. Margrethen. Sargans, Thun und Zü
rich HB. Sie dürfen nur auf Bahngebiet und im Anschluss aufs Schiff zwischen Bahnhof und Landesteg
benützt werden.

20. Krankenfahrsfühle. In den Bahnhöfen Aarau, Aigle, Bad Ragaz, Basel SBB, Bellinzona, Bern, Biel/
Bienne, Brig, Chur, Genäve, Landquart, Lausanne, Lugano, Luzern, Montreux, Ölten, Romanshorn,
Rorschach, St.Gailen, Solothurn, Thun, Zürich HB und Zürich Enge stehen den gebrechlichen Roi
senden Krankenfohrstühle zur Verfügung.



— 18 —

Für die Bedienung eines Fahrstuhls durch Bahnpersonal oder Gepäckträger wird erhoben:

- für die erste Viertelstunde mit einem Mann Fr 3.50

- für jeden weiteren Mann die erste Viertelstunde Fr 2.—
- für jede weitere ganze oder angefangene Viertelstunde pro Mann Fr t.—

22,

Versicherung von Hand- und Reisegepäck. Abschlüsse von Versicherungen gegen Beschädi
gungen, Verwechslungen, Diebstähle oder Verluste der Effekten der Reisenden, die sich während
ihres Aufenthaltes in Hotels, Restaurants u.dgl. oder auf der Strasse ereignen können, sind ohne
besondere Formalitäten bei allen Stationen'möglich. Man erkundige sich an den Billet-und
Gepäckschaltern bzw. bei den Auskunfts- und Reisebüros der Bahn, wo auch über die Versiche
rung von Reisegepäck und Automobilen, die durch die Alpentunnel befördert werden (vgl. Seiten
356-358 des Teiles II, weisses Papier), nähere Angaben erhältlich sind.

Vermietung von Fahrrädern und Automobilen.

a) Fahrräder:
Herrenfahrräder (Damenfahrräder nur bei den Hauptstationen) werden den Bahnreisenden durch
die Stationen der SBB und einiger konzessionierter Transportunternehmungen zu den folgenden
Preisen vermietet: *)

Fr Fr

bei Vermietung bis zu 2 Stunden 2.50 2.—
von über 2 Stunden bis 6 Stunden 3.50 3.—
von über 6 Stunden bis 12 Stunden 4.50 3.50

von Uber 12 Stunden bis 24 Stunden 7.— 6.—

für je weitere 12 Stunden Preiszuschlag .' 3.50 2.50

Über die Stationierungsorte, Vorbestellung usw. der Mietfahrräder erteilen die Stationen alle ge
wünschten Auskünfte.

*) Für Inhaber von General-, Halbtax-, Netz- und regionalen Ferienabonnementen.

b) Automobile

Selbstfahrwagen werden bei den Bahnhöfen von Basel SBB, Bern, Genöve, Lausanne, Lugano,
Luzern, St. Gallen und Zürich HB an BahnbenUtzer vermietet. Die Vermietung erfolgtdurch die
Firma Welti-Furrer Auto Rental Ltd., welche alle Buchungen in den Hauptsitzen Zürich und
Gen^ve entgegennimmt. An Inhaber von General-, Halbtax- und Netzabonnementen wird auf dem
Mietbetrag - ohne Benzin - eine Ermässigung von 10% gewährt. Die Miete, einschliesslich der unbe
schränkten Haftpflichtversicherung, beträgt:

Wagentypen

Grundpreise
Zuschlag

pro kmpro Stunde
(mind.3 Std.)

pro Tag

Fr Fr Fr

5.80 29.— ' -.23

6.80 34.— -.26

7.80 39.— -.31

23.

Volkswagen 1200/1300 und Wagen gleicher Klasse
Opel Kadett und Wagen gleicher Klasse

Opel Ascona und Wagen gleicher Klasse

Die Vermietung erfolgt gegen Hinterlage einer Barkaution von Fr. 300.— plus ungefährer Mietbetrag.
Das Benzin ist im Mietpreis nicht Inbegriffen. Der Fahrer muss mindestens 21 Jahre alt und 1 Jahr im
Besitze eines gültigen Führerausweises sein.

Nähere Auskünfte sind an den Schaltern der betreffenden Bahnhöfe oder bei der Firma Welti-Furrer
Auto Rental Ltd., Zürich oder Genive, erhältlich.

Halbtaxparkabonnement. Inhaber von SBB-General-, Netz- und Halbtaxabonnementen sind be
rechtigt, monatlich 1 Halbtaxparkabonnementzu beziehen. Das Abonnement kostet 12 Franken und
enthält 10 Coupons, jeder Coupon berechtigt zum einnhaligen Parkieren bis max. 24 Stunden zum
halben Preis in 12 Parkhäusern der Städte Bern, Lausanne, Luzern, St.Gallen, Schaffhausen, Winter-
thur, Zürich HB und Zürich Stadelhofen. Das SBB-Halbtaxparkabonnement ist an den Bahnschaltern
der vorgenannten Städte erhältlich. Nähere Angaben siehe Prospekt.

Fahrauswelse

Als hauptsächlichste Fahrausweise werden ausgegeben:

24. Gewöhnliche Billette. Diese Billette werden nach allen Stationen der Schweizerischen Bundes
bahnen und der meisten konzessionierten Bahn- und Schiffahrtsunternehmungen sowie nach wich
tigen Automobilstationen der PTT-Betriebe und konzessionierter Automobilunternehmungen aus
gegeben, und zwar:

- für einfache Fahrt mit einer Geltungsdauer von 2 Tagen,
- für Hin- und Rückfahrt (Ermässigung 25%). Die Geltungsdauer beträgt allgemein 10 Tage,

kann aber gegen Nachzahlung (Ziffer 5) verlängert werden.
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Die feriiggedruckten Billetfe laufen teilweise auf verschiedene Bestimmungsstationen, die in der
gleichen Fahrpreiszone liegen. Sie gelten aber nur zur Fahrt an eines der genannten Reise
ziele.

25. Winter-Sonntagsbillette. Im Winter werden während eines bestimmten Zeilraumes an Samstagen
und Sonntagen verbilligte Sonntagsblilette ausgegeben. Die Ausgabezeit wird jeweils im Herbst ver
öffentlicht. Die Sonntagsbillette sind zwei Tage gültig. Sie berechtigen am Samstag und Sonntag zur
Hin- und Rückfahrt. Am Montag sind nur die am Sonntag gelösten Sonntagsblilette zur Rückfahrt gültig.

26. Rundfahrtbillette für bestimmte Verbindungen mit lOtägiger Gültigkeit weisen dieselbe Ermässi
gung auf wie gewöhnliche Bitlette für Hin- und Rückfahrt. Über die Rundfahrtbillette werden bei
den Billetausgabestelten besondere Prospekte ausgegeben.

27. Fahrvergünstigung für Familien. Die Familienvcrgünsligung kann für gemeinsame Reisen be
ansprucht werden, sofern sich das Familienoberhaupt oder dessen Gattin und weitere Angehörige
der Familie an der Reise beteiligen. Die Vergünstigung besteht darin, dass Billette (gewöhnliche
Billette einfacher Fahrt oder für Hin- und Rückfahrt, Billette für Messen, Ausstellungen und Feste,
Sonntagsblilette, Spezialbillette für Sommer-Ausflugsfahrlen, Spezialbillellc für den Wintersport,
Spezialbillettezum Besuch besonderer Veranstaltungen oder Rundfahrtbillette) nach folgender Formel
zu lösen sind:

Das erste Billet ist ein ganzes, alle folgenden sind halbe. Zwei Kinder unter 16 Jahren benötigen zu
sammen nur ein halbes Billet. Bei ungerader Zahl ist jedoch für ein Kind unter 16 Jahren ein halbes
Billet zu lösen.

Beispiel: Vater 1 Billet
Mutter Vj Billet
2 Kinder über 16 Jahre 1 Billet
1 Kind von 6-1&Jahren '/, Billet
anstatt 4'/: Billette nur 3 Billette

Für eine Familienreise sind mindestens 2 Billette zum ganzen Preis zu lösen.

Als Angehörige der Familie gelten:
- alle ständig im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen (einschliesslich Hausangestellte) ohne

Rücksicht auf ihr Alter, ihren Zivilstand und ihren Verwandtschaftsgrad;
- in der Familie auf Besuch weilende Eltern, Schwiegereltern oder Grosseltern und, sofern ledig,

eigene Kinder, Stief-, Adoptiv-und Pflegekinder, Grosskinder, Neffen und Nichten von den im ge
meinsamen Haushalt lebenden Personen, ohne Rücksicht auf ihr Alter.

Ferner können Hunde zu den gleichen Bedingungen wie Kinder in die Fahrvergünstigung einbe
zogen werden, sofern mindestens 3 Angehörige an der gemeinsamen Familienreise teilnehmen.

Die Vergünstigung wird gegen Vorlage eines besonderen Ausweises gewährt, der bei den Billet-
ausgabestellen zu beziehen und für 6 gemeinsame Fahrten innerhalb eines Jahres gültig ist.

28. Ferienbillette für Hin- und Rückfahrten und für Rundfahrten. Ihr Preis setzt sich zusammen aus
dem festen Preis und dem Streckenfahrpreis. Der feste Preis beträgt Fr 2^.- für die 2. und Fr 36.-
für die I.Klasse.

Der Streckenfahrpreis ist auf Strecken, für die die Preistabelle gilt, gegenüber den gewöhnlichen
Fahrpreisen für Hin- und Rückfahrt wie folgt ermässigt:

ungefähre Ermässigung
auf Entfernungen von in%

100 km 50

250 km 36

500 km 18

Auf Bahnen, für die die Preistabelle nicht anwendbar ist, wird die Hälfte des entprechenden Preises
erhoben. .

In das Ferienbillet können neben der Reise zum Ferienort und zurück auch Ausflugsfahrten vom
Ferienort oder von Unterwegsstationen aus einbezogen werden. Unterbrechungen der Reisestrecken
sind nur zulässig, sofern der Wert der einbezogenen Fahrscheine gesamthaft wenigstens Fr 10.-
beträgt. Jedes Ferienbillet für Erwachsene berechtigt zum Bezug von fünf Billetten zum ermässigten
Preis für Ausflüge, die aber nicht näher als 40 km an die Wohnortstation des Reisenden zurückführen
dürfen. Zusatzkarten, die Anspruch auf Je drei weitere Ausflugsbillette geben, können in beliebiger
Zahl gelöst werden.

Die Geltungsdauer der Ferienbillette beträgt 1 Monat und kann gegen Aufzahlung von Fr 7.- für
die 2. und Fr 10.- für die I.Klasse um 10 Tage verlängert werden. Höchstens sind drei Verlängerun
gen zulässig.

29. Kollektivbillette für Gesellschaften von mindestens 10 erwachsenen Personen und für Schulen
von mindestens 9 Schülern und 1 Lehrer über Strecken von Transportunternehmungen, die die
SBB-Preislabelle anwenden, bieten folgende Ermässigungen auf den gewöhnlichen Fahrpreisen:
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Gesellschaften Schüler und Jugendliche

von 10-24 Personen 20%
von 25-199 Personen 30%
200 Personen und mehr 40%

bis zu 16 Jahren 65%
über 16 bis 20 Jahren 40%

Bei Bezahlung für 15-50 erwachsene Teilnehmer bzw. Schüler oder Jugendliche wird ein Begleiter,
bei Bezahlung für ie weitere 50 Teilnehmer, auch wenn diese Zahl nicht voll erreicht ist, ein weiterer
Begleiter unentgeltlich befördert. Die Kollektivbillette sind 10 Tage gültig.

Gegen Bezahlung eines Zuschlages von 20% auf dem Gesellschaftspreis können sämtliche oder
auch nur einzelne Teilnehmer einer Reisegesellschaft entweder die l-linfahrt oder die Rückfahrt ein
zeln ausführen.

Zwecks Freihaltung der Plätze sind die Kollektivbillette innerhalb der nachstehenden Fristen zu
bestellen:

Für Fahrten in der Schweiz: 2 Tage vor Reiseantritt,
Für Fahrten ins Ausland: 20 Tage vor Reiseantritt nach Frankreich, Deutschland, Österreich,

Italien und den Beneluxstaaten,

30 Tage vor Reiseantritt nach den übrigen Ländern.

Die Stationen gehen den Gesellschaften und Schulen bei der Ausarbeitung von Reiseplänen (Wahl
des Reiseweges, Aufstellung des Fahrplans, Berechnung der Fahrpreise) gerne an die Hand. Sie
geben auch Auskunft über die im Verkehr nach dem Ausland geltenden Tarifbestimmungen.

30. Das schweizerische Generalabonnement berechtigt zu einer unbeschränkten Anzahl Fahrten
auf den Strecken der SBB und zahlreicher konzessionierter Bahn- und Schiffahrtsunternehmungen,
insgesamt auf einem Netz von rund 5400 km. Für die Strecken der meisten übrigen konzessionierten
Transportunternehmungen, einschliesslich der Automobillinien der PTT-Betriebe und einiger kon
zessionierter Automobilunlernehmungen, berechtigt es überdies zum Bezug einer unbeschränkten
Anzahl gewöhnlicher Billette 1. und 2. Klasse zum halben Preis.

Preise;
2. Kl. 1.KI.

für ein ganzes Jahr bei Barzahlung Fr 1200.— . Fr 1800.—
bei Ratenzahlung I.Monat Fr 210.— Fr 310.—

2.-1 I.Monat Fr 105.— Fr 155.—

Nach Bezahlung von 11 aufeinanderfolgenden Monatsraten gilt die 11. Rate für 2 Monate.

Der Geltungsbereich des Generaiabonnements kann durch Lösen einer Tram/Bu*-Quittungs-
markc auf die Netze der Verkehrsbetriebe von 18 Städten ausgedehnt werden.

Preis:

für ein Jahr Fr 350.—
für einen Monat Fr 35.—

31. Das Halbtaxabonnement berechtigt zum Bezug einer unbeschränkten Anzahl von gewöhnlichen
Billetten einfacher Fahrt und für Hin- und Rückfahrt sowie von lOtägigen Rundfahrtbillellen 1. und

2. Klasse zum halben Preis fU; die Strecken der SBB und der meisten konzessionierten Bahn- und
Schiffahrtsunternehmungen sowie der Automobillinien der PTT-Betriebe-und einiger konzessionier
ter Aulomobilunternehmungen, insgesamt auf einem Netz von rund 14000 km.

Preise:

15 tägiges Abonnement Fr 35.—
1 monatiges Abonnement Fr 50.—
1 monatiges Abonnement für Jugendliche von 16-21 Jahren Fr 20.—
(befristete Ausgabezeit; Auskunft am Schalter)
3 monatiges Abonnement Fr 100.—
12 monaliges Abonnement Fr 300.—
12 monatiges Abonnement für Damen Uber 62 Jahre und Herren über 65 Jahre Fr 60.—

Der Abonnent kann Zusatzkarten mit 3; 5 oder 10 Generalabonnementsblättern lösen, die ihm an frei
wählbaren Tagen die Möglichkeit geben, sein Abonnement wie ein Genbralabonpement zu benüt-

Preise:

2.KI. 1.KI.

Zusatzkarte mit 3 Generalabonnementsblättern Fr 50.— Fr 75.—
Zusatzkarte mit 5 Generalabonnementsblättern Fr 70.— Fr 105.—
Zusatzkarte mit 10 Generalabonnementsblättern Fr 120.— Fr 180.—

32. Das Netzabonnement berechtigt zu einer unbeschränkten Anzahl Fahrten auf den darin aufge
führten Strecken, die der Abonnent nach Wunsch zusammenstellen kann. Ausser Strecken der SBB
können auch Strecken von rund 40 konzessionierten Bahn- und Schiffahrtsunternehmungen einbe
zogen werden. Netzabonnemente sind für 1 Jahr (gegen Barzahlung oder in vierteljährlichen Raten)
oder für 3 Monate erhältlich. Die Jahrespreise betragen bei Barzahlung beispielsweise:
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2. Kl. 1.KI. 2. Kl. 1.KI.

für 100 km (Minimum) Fr 810.— Fr 1220.— | für 400 km Fr 990.— , Fr 1490.—
für 200 km Fr880.— Fr 1320.— | für 500 km Fr 1040.— Fr 1560.—

Die Gesamtentfernung der in ein Netzabonnement einbezogenen Strecken darf 800 km nicht
übersteigen (über 800 km ist das Generalabonnement vorteilhafter).

33. Streckenabonnemente. Für regclmässig v^iederkehrende Fahrten auf einer bestimmten Strecke be>
stehen verschiedene Serien von Abonnementen mit bedeutenden Fahrpreisermässigurtgen:

a) Allgemein erhältliche Abonnemente:

- Serie 12, Namenabonnement, gültig für eine unbeschränkte Anzahl Fahrten in 1 Kalendermonat;
- Serie 15, Inhaberabonnement, gültig für 20 einfache Fahrten in 3 Monaten;
- Serie 16, Namenabonnement, gültig für 10 Hin- und Rückfahrten in 3 Monaten;
- Serie 18, Namenabonnemeht, gültig für 5 Hin- und Rückfahrten in 3 Monaten.

b) Schüler-und Lehrlingsabonnemente:

- Serie 20, Namenabonnement, gültig für eine unbeschränkte Anzahl Fahrten in 1 Monat;
- Serie 26, Namenabonnement, gültig für 10 Hin- und Rückfahrten in 3 Monaten;
- Serie 28, Namenabonnement, gültig für 5 Hin- und Rückfahrten in-3 Monaten.

Über die Preise der Abonnemente und die nähern Bezugsbedingungen geben die Billetausgabestel-
len Auskunft, wo auch Prospekte aufliegen.

34. Regionale Ferienabonnemente (nur Sommer) und Wintersportabonnemente werden für be
stimmte Regionen und Wintersportplätze ausgegeben. Auskunft hierüber erteilen die grösseren
Bahnhöfe sowie die Reisebüros im In- und Ausland.

35. Gutscheine der schweizerischen Transportunternehmungen, die von den Billetausgabestel-
len zur Bezahlung von Fahrgeldbeträgen entgegengenommen werden, sind bei allen schweizeri
schen Stationen käuflich. Sie sind drei Jahre gültig und eignen sich vorzüglich dazu. Jemandem
ohne Überweisung von Bargeld eine Reise zu schenken.

Reisegepäck

36. Reisegepäck ist möglichst frühzeitig aufzugeben. Die Beförderung mit einem bestimmten Zug
kann nur beansprucht werden, wenn das Reisegepäck in der Regel 15 Minuten, bei den nachste
hend aufgeführten Stationen jedoch mindestens 30 Minuten vor der fahrplanmässigen Abfahrt auf
gegeben wird:
Arosa Buchs (SG) Engelberg Lugano
Basel SBB Chiasso Fribourg Luzern
Bellinzona Chur Genbve St. Gallen
Bern Davos Platz Konstanz St.Moritz
Brig Effretikon Lausanne Zürich HB

Zürich Wiedikon

Im Verkehr mit Automobilstationen werden Gegenstände, die einzeln mehr als 50 kg wiegen oder
die sich wegen ihres Umfanges zur Beförderung mit Automobilen nicht eignen, nur bis zur Über
gangsstation Bahn/Auto spediert. Da die Postbüros an Sonn- und allgemeinen Feiertagen geschlos
sen sind, befördern die Automobile an diesen Tagen Reisegepäck in der Regel nur, wenn es auf der
Bestimmungsstation sofort in Empfang genommen wird. Die Reisenden haben die Wagenführer
entsprechend zu verständigen.
Für die Zollformalitäten, siehe Seite 13.

37. Sportgeräte. Skis, gewöhnliche Sportschlitten und Curlingsteine können wie Handgepäck in die
Personenwagen 2. und I.Klasse aller Züge mitgenommen werden, sofern die Sportgeräte trocken
und sauber sind. Nasse und schmutzige Geräte sind vom Reisenden zum Gepäckwagen zu bringen,
bei Zugswechsel umzuladen und auf der Bestimmungsstation wieder am Gepäckwagen in Empfang
zu nehmen. Die Sportgeräte, die mit einer haltbaren Adresse zu versehen sind (mit deutljcher An
gabe der Bestimmungsstation und des Namens des Inhabers), werden frachtfrei im Gepäckwagen
befördert. Jeder Reisende hat Anspruch auf unentgeltliche Beförderung von höchstens zwei Paar
Skis oder einem Schlitten oder zwei Curlingsteinen.

38. Kinderwagen und Fahrräder. Kleine, zusammengelegte Kinderwagen dürfen wie Handgepäck
frachtfrei in die Personenwagen mitgenommen werden, sofern sie im Raum, der dem Reisenden
zur Verfügung steht, untergebracht werden können.

Für die als begleitetes Reisegepäck aufgegebenen unzerlegten Kinderwagen und für gewöhnliche
Fahrräder werden bei Vorweisung eines für die Baförderun^jsstrecke gültigen Fahrausweises nach
stehende Zonenfrachten erhoben:.
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auf Entfernungen von: für

einen Kinderwagen
für

ein Fahrrad

1-100 km
101 km und mehr

Fr 1.50

Fr 2.50
Fr 2.50

Fr 3.50

Inhaber von Generalabonnementen, Halblaxabonnementen, Netzabonnementen, Streckenabonne-
menten und regionalen Ferienabonnementen haben, sofern das Abonnement auf der betreffenden
Strecke gültig ist, für die Beförderung ihres einsitzigen Fahrrades nur die für Kinderwagen vorge
sehene Fracht zu bezahlen.

Die Kinderwagen dürfen die für das Kind während der Reise notwendige Wäsche enthalten. Fahr
rädern dürfen keine andern als die notwendigen Ausrüstungsgegehstände,nämlich Laterne, Pumpe,
Werkzeugtasche, Kindersitz und Gepäckträger (unbepackt) beigegeben sein, Kinderwagen und
Fahrräder, denen andere Gegenstände beigepackt sind, werden auf Grund des wirklichen Gewich
tes zur normalen Gepäckfracht abgefertigt.

Für die Beförderung von Fahrrädern bestehen Einschränkungen bei Triebwagenkursen, gewis
sen Schnellzügen sowie bei Automobilkursen.

Über die Beförderungsmöglichkeiten für Fahrräder ist nähere Auskunft bei den Stationen zu erfra
gen.

39. Kleinmoiorräder und Motorfahrräder (höchstens 80 kg Einzelgewicht), die von Inhabern von
Generalabonnementen als Reisegepäck aufgeliefert werden und diesen gehören, werden auf Strek-
ken innerhalb des Geltungsbereiches der Abonnemente zu ermässigter Gepäckfracht befördert.
Die Vergünstigung wird nur gewährt, wenn bei der Auflieferung des Fahrzeuges ein gültiges Ge
neralabonnement vorgewiesen wird und der Inhaber sein Fahrzeug für Fahrten von Bahnstationen
aus benützt. Für die Beförderung bestehen gewisse Einschränkungen (wie für Fahrräder).

40. Mustergepäck. Reisende, die im Besitz eines für die Beförderungsstrecke gültigen Fahrausweises
und einer Gewerbelegitimationskarte oder einer Ausweiskarte für Handelsreisende sind, geniessen
bei Aufgabe ihrer Musterkollektionen, Vorführungsmodelle usw., die nicht zum Verkauf bestimmt
sind, eine Ermässigung auf der Gepäckfracht. Für die Beförderung bestehen gewisse Einschränkun
gen (wie für Fahrräder).

Beförderung von Autos

41. Beförderung begleiteter Personenautomobile durch die Alpentunnei Gotthard. Simplon
und Lötschberg. Die Bahnhöfe Göschenen, Airoio, Kanderstetg, Goppenstein, Brig und
■ seile di Trasquera halten für die Beförderung von Motorfahrzeugen stets eine Anzahl geeigneter
Eisenbahnwagen bereit, so dass eine Vorbestellung nicht nötig ist.

Der Aufgeber hat sein Fahrzeug selber auf den Eisenbahnwagen zu fahren. Die Handbremse ist fest
anzuziehen.

Für den Verlad in Göschenen nach Airoio und in Brig nach Iselle di Trasquera oder umgekehrt
werden die Fahrzeuge bis kurz vor Zugsabfahrt angenommen. In den andern Fällen beträgt die
Verladefrist 10 Minuten.

Der Lenker und die Mitreisenden fahren unentgeltlich mit.

Beförderungspreise für Personenautomobiie

Strecken
Länge des Autos

bis 4,50 m über 4,50 m

Fr Fr

Göschenen-Airolo 22.— 25.—

Brig-Iselle di Trasquera 27.— 32.—

Kandersteg-Goppenstein 20.— 23.—

Kandersteg-Brig 30.— 33.—

Kandersteg-Iselle di Trasquera 50.— 60.—

oder umgekehrt

Die Motorfahrzeuge werden mit bestimmten Zügen befördert, die auf den Seiten 356-358 des Tei
les II (weisses Papier) aufgeführt sind.

42. Beförderung von Autos in Reisezügen. Auf den im Teil I (rosa Papier,Seiten 11-13)undTeil II
(weisses Papier) aufgeführten internationalen Strecken können begleitete Personenautos mit Reise
zügen befördert werden, über die Beförderungspreise geben die grösseren Bahnhöfe, die Reise
büros und Automobilverbände Auskunft.
























































































































